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Protokoll 
 
 

 Kriens, 30. September 2025 

Sitzungsdatum
Donnerstag, 25. September 2025

  

Zeit Ort
08:00 Uhr bis 18.07 Uhr,
Stadtplatz 1, 6010 Kriens, Pilatussaal

Verfasst durch
Sarujan Nanthakumar
Sachbearbeiter
T 041 329 63 09
sarujan.nanthakumar@kriens.ch

Einwohnerratssitzung 2025/2026
Protokoll Nr. 2

Anwesend Präsidentin Zita Bucher 

Einwohnerrat 30 Mitglieder

Stadtrat 5 Mitglieder
Stadtschreiber Martin Mengis
Protokoll Sarujan Nanthakumar

Entschuldigt/Abwesenheiten Beat Tanner – abwesend von 10:20 – 17:00 Uhr
Cyrill Zosso – abwesend ab 14:45 Uhr
Edith Kaufmann-Limacher – abwesend ganzen VM
Patrik Koch – abwesend ab 17:35 Uhr
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1. Mitteilungen
Mitteilungen des Einwohnerratspräsidenten:
- Gedenkminute für verstorbenen Peter Brülhart:
  Einwohnerrat 1975 – 1983 (Einwohnerratspräsident 1981 / 82)
- Die GL hat beschlossen, dass die Reservesitzung am 20 Nov. 2025 von 14.00 – 
19.00 Uhr durchgeführt wird. Weil dabei auch 2 B+A traktandiert werden, müssen auch 
zusätzliche Sitzungen der KFG und KBVU durchgeführt werden. Die Kommissionsprä-
sidenten werden hierzu Einladungen versenden.

2. Fragestunde

Während 30 Minuten wurden die Fragen des Einwohnerrates geklärt.

3. Bericht und Antrag: Teilrevision Gemeindeordnung 2025 und Reglement EBK – 2. Lesung 
Nr. 021/2025

Änderungsantrag SP Beilage 1: Reglement EBK Art. 3 Abs. 1 

Die Einbürgerungskommission besteht aus fünf bis maximal sieben in der Stadt Kriens stimmbe-
rechtigten Mitgliedern. Jede im Einwohnerrat vertretene Fraktion schlägt der Geschäftsleitung des 
Einwohnerrates ein Mitglied zur Wahl vor. wobei die vorgeschlagenen Personen von der Ge-
schäftsleitung zu einem kurzen Gespräch eingeladen werden. Vorgeschlagene Personen 
stellen sich der Geschäftsleitung mit einem kurzen Lebenslauf (CV) vor, der die wichtigsten 
Angaben zu beruflichem Hintergrund, politischem oder gesellschaftlichem Engagement so-
wie zur Motivation für das Amt enthält. Nach der Prüfung leitet die Geschäftsleitung den 
Vorschlag an den Einwohnerrat zur Wahl weiter. Die Geschäftsleitung hat das Recht, vorge-
schlagene Personen per Mehrheitsbeschluss zurückzuweisen, wobei dann von den betroffenen 
Fraktionen neue Personen vorzuschlagen sind. Städtische Angestellte können der Einbürgerungs-
kommission nicht angehören.

Abstimmung
Der Änderungsantrag wird mit 8:19 Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt.

Alina Wiget Enthaltung
Armin Lisibach Nein
Beat Tanner Nein
Beda Lengwiler Nein
Beni Stocker Nein
Bettina Gomer-Beacco Ja
Bucher Sandro Nein
Claudia Kägi-Stirnimann Nein
Cyrill Zosso Nein
Davide Piras Nein
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Jörg Ziemssen Nein
Kathrin Gut Ja
Matthias Erni Nein
Michèle Akermann Ja
Nuria Montero Ja
Pascal Meyer Nein
Patrik Koch Ja
Peter Stofer Ja
Portmann Michael Ja
Rahel Schnyder Nein
Ruedi Kilchmann Nein
Ruedi Wechsler Nein
Sarah Le Grand Nein
Tomas Kobi Ja
Urs Becker Nein
Urs Buholzer Nein
Viktor Bienz Nein
Vonesch Andreas Nein

Änderungsantrag KFG Beilage 1: Reglement EBK Art. 3 Abs. 2

Ergänzung: Verzichtet die berechtigte Fraktion auf das Präsidium, so schlägt die Ge-
schäftsleitung dem Einwohnerrat Kandidierende für das Präsidium vor.

Abstimmung
Der Änderungsantrag wird mit 28:0 Stimmen angenommen.

Alina Wiget Ja
Armin Lisibach Ja
Beat Tanner Ja
Beda Lengwiler Ja
Beni Stocker Ja
Bettina Gomer-Beacco Ja
Bucher Sandro Ja
Claudia Kägi-Stirnimann Ja
Cyrill Zosso Ja
Davide Piras Ja
Jörg Ziemssen Ja
Kathrin Gut Ja
Matthias Erni Ja
Michèle Akermann Ja
Nuria Montero Ja
Pascal Meyer Ja
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Patrik Koch Ja
Peter Stofer Ja
Portmann Michael Ja
Rahel Schnyder Ja
Ruedi Kilchmann Ja
Ruedi Wechsler Ja
Sarah Le Grand Ja
Tomas Kobi Ja
Urs Becker Ja
Urs Buholzer Ja
Viktor Bienz Ja
Vonesch Andreas Ja

Änderungsantrag Die Mitte/ Junge Mitte-Fraktion Beilage 2: Sypnose Gemeindeordnung
Seite 3, § 6 Organe und Gremien (betrifft auch andere § in der Gemeindeordnung und den Er-
lassen der Stadt Kriens) Abs. 1, „. Der Einwohnerrat“

Der Begriff «Einwohnerrat» wird geändert zu «Stadtparlament»

Abstimmung
Der Änderungsantrag wird mit 15:13 Stimmen angenommen.

Alina Wiget Ja
Armin Lisibach Nein
Beat Tanner Nein
Beda Lengwiler Ja
Beni Stocker Nein
Bettina Gomer-Beacco Ja
Bucher Sandro Nein
Claudia Kägi-Stirnimann Ja
Cyrill Zosso Ja
Davide Piras Ja
Jörg Ziemssen Nein
Kathrin Gut Ja
Matthias Erni Nein
Michèle Akermann Nein
Nuria Montero Ja
Pascal Meyer Ja
Patrik Koch Nein
Peter Stofer Ja
Portmann Michael Ja
Rahel Schnyder Nein
Ruedi Kilchmann Nein
Ruedi Wechsler Nein
Sarah Le Grand Ja
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Tomas Kobi Ja
Urs Becker Ja
Urs Buholzer Nein
Viktor Bienz Nein
Vonesch Andreas Ja

Änderungsantrag SVP § 31 Abs. 1 lit. d

Beschlüsse über Budget und Steuerfuss gemäss § 26 Abs. 1 lit. c, sofern der Steuerfuss erhöht 
werden soll und nach der Erhöhung 1.9 Steuereinheiten übersteigt.

Abstimmung
Der Änderungsantrag wird mit 12:16 Stimmen abgelehnt.

Alina Wiget Nein
Armin Lisibach Ja
Beat Tanner Ja
Beda Lengwiler Nein
Beni Stocker Ja
Bettina Gomer-Beacco Nein
Bucher Sandro Ja
Claudia Kägi-Stirnimann Nein
Cyrill Zosso Nein
Davide Piras Nein
Jörg Ziemssen Ja
Kathrin Gut Nein
Matthias Erni Ja
Michèle Akermann Ja
Nuria Montero Nein
Pascal Meyer Nein
Patrik Koch Ja
Peter Stofer Nein
Portmann Michael Nein
Rahel Schnyder Ja
Ruedi Kilchmann Ja
Ruedi Wechsler Ja
Sarah Le Grand Nein
Tomas Kobi Nein
Urs Becker Nein
Urs Buholzer Ja
Viktor Bienz Nein
Vonesch Andreas Nein
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Änderungsantrag SP § 32 Abs. 2 Ziffer 5in Verbindung mit § 37 Abs. 2 Ziffer 3
Finanzkompetenz Stadtrat für freibestimmbare Ausgaben

§ 32 Abs. 2 Ziffer 5 (Kompetenz ER)
Freibestimmbare Ausgaben mit einem Betrag von Fr. 2.0 3.0 Mio. bis Fr. 18.2 Mio.
§ 37 Abs. 2 Ziffer 3 (Kompetenz StR)
Freibestimmbare Ausgaben bis zu einem Betrag von Fr. 2.0 3.0 Mio.

Abstimmung
Der Änderungsantrag wird mit 7:21 abgelehnt.

Alina Wiget Ja
Armin Lisibach Nein
Beat Tanner Nein
Beda Lengwiler Nein
Beni Stocker Nein
Bettina Gomer-Beacco Ja
Bucher Sandro Nein
Claudia Kägi-Stirnimann Nein
Cyrill Zosso Nein
Davide Piras Nein
Jörg Ziemssen Nein
Kathrin Gut Ja
Matthias Erni Nein
Michèle Akermann Nein
Nuria Montero Ja
Pascal Meyer Nein
Patrik Koch Nein
Peter Stofer Ja
Portmann Michael Ja
Rahel Schnyder Nein
Ruedi Kilchmann Nein
Ruedi Wechsler Nein
Sarah Le Grand Nein
Tomas Kobi Ja
Urs Becker Nein
Urs Buholzer Nein
Viktor Bienz Nein
Vonesch Andreas Nein
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Änderungsantrag KFG § 32 Abs. 1 in Verbindung mit § 37 Abs. 2 Ziffer 4
Finanzkompetent StR für Kauf von Grundstücken

§ 32 Abs. 1 (Kompetenz ER)
Kauf von Grundstücken über 
    Fr. 12.2 20 Mio.

§ 37 Abs. 2 Ziffer 4 (Kompetenz StR)
Kauf von Grundstücken bis Fr. 12.2 20 Mio.

Abstimmung
Der Änderungsantrag wird ohne Opposition genehmigt.

Änderungsantrag KFG Weiter Anträge zu § 32 – Rundung alle Kompetenzen über 1 Mio.

1 Der Einwohnerrat entscheidet abschliessend über folgende ausgabenrechtliche Finanzge-
schäfte:
2. Veräusserungen im Rahmen des Reglements über die Abgabe von stadteigenen Grund-
stücken und Belastung von Grundstücken von Fr. 1.8 2 Mio. bis Fr. 6.1 6 Mio. sowie Veräusse-
rungen von Grundstücken gemäss Art. 3 Ziff. 3 des Reglements über die Abgabe von stadteige-
nen Grundstücken bis Fr. 1.8 2 Mio. 

2 Der Einwohnerrat entscheidet unter Vorbehalt des fakultativen Referendums über folgende 
ausgabenrechtliche Finanzgeschäfte:
1. Veräusserungen im Rahmen des Reglements über die Abgabe von stadteigenen Grund-
stücken und Belastung von Grundstücken über Fr. 6.1 6 Mio.
4. Gründung von oder Beteiligung an privat- oder öffentlich-rechtlichen juristischen Personen 
oder einfachen Gesellschaften, sofern der Wert Fr. 1.2 1 Mio. übersteigt.
5. Freibestimmbare Ausgaben mit einem Betrag von Fr. 2.0 2 Mio. bis Fr. 18.2 18 Mio.
8. Abschluss von Leistungsvereinbarungen über Fr. 1.2 1 Mio. unter Vorbehalt eines Budgetkre-
dits.
3 Der Einwohnerrat entscheidet unter Vorbehalt des obligatorischen Referendums über folgende 
ausgabenrechtliche Finanzgeschäfte:
1. Freibestimmbare Ausgaben über einem Betrag Fr. 18.2 18 Mio.
2. Nicht vorhersehbare frei bestimmbare Ausgaben, mit denen eine mit Sonderkredit bewilligte 
Kreditsumme bis zu 10 %, aber höchstens um Fr. 1.8 2 Mio. erhöht wird
3. Freibestimmbare Ausgaben bis zu einem Betrag von Fr. 2.0 2 Mio.
5. Veräusserungen im Rahmen des Reglements über die Abgabe von stadteigenen Grund-
stücken und Belastung von Grundstücken bis Fr. 1.8 2 Mio. mit Ausnahme von Veräusserungen 
von Grundstücken gemäss Art. 3 Ziff. 3 des Reglements über die Abgabe von stadteigenen 
Grundstücken
10 Abschluss von Leistungsvereinbarungen bis zu Fr. 1.2 1 Mio. unter Vorbehalt eines Budget-
kredits

  11. Gründung von oder Beteiligung an privat- oder öffentlich-rechtlichen juristischen Personen 
oder einfachen Gesellschaften, bis Fr. 1.2 1 Mio.
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Abstimmung
Änderungsanträge wurden mit 11:14 Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt. 

Alina Wiget Nein
Armin Lisibach Ja
Beda Lengwiler Enthaltung
Beni Stocker Enthaltung
Bettina Gomer-Beacco Nein
Bucher Sandro Ja
Claudia Kägi-Stirnimann Nein
Cyrill Zosso Nein
Davide Piras Nein
Jörg Ziemssen Ja
Kathrin Gut Nein
Matthias Erni Ja
Michèle Akermann Ja
Nuria Montero Nein
Pascal Meyer Nein
Patrik Koch Ja
Peter Stofer Nein
Portmann Michael Nein
Rahel Schnyder Ja
Ruedi Kilchmann Ja
Ruedi Wechsler Ja
Sarah Le Grand Nein
Tomas Kobi Nein
Urs Becker Nein
Urs Buholzer Ja
Viktor Bienz Nein
Vonesch Andreas Ja

Antrag SP Neuer § 45a Koordinationsstelle

1 Die Koordinationsstelle stellt sicher, dass der Stadtrat seine Geschäfte inhaltlich, for-
mal korrekt und zeitnah dem Einwohnerrat unterbreiten kann. 

2 Die Arbeit der Koordinationsstelle umfasst Beratung der zuständigen Stellen in der 
Stadtverwaltung zu den Abläufen, Mithilfe beim Verfassen der Geschäfte sowie die Koor-
dination der Geschäfte für eine effiziente Behandlung im Einwohnerrat in Absprache mit 
der Stadtkanzlei. 

3 Die Koordinationsstelle steht allen Departementen zur Verfügung und dient auch der 
Vereinheitlichung sowie Qualitätssicherung der politischen Abläufe. Die Koordinations-
stelle ist den Präsidialdiensten unterstellt.
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Abstimmung
Der Antrag wird mit 9:16 Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt.

Alina Wiget Ja
Armin Lisibach Nein
Beda Lengwiler Nein
Beni Stocker Nein
Bettina Gomer-Beacco Ja
Bucher Sandro Nein
Claudia Kägi-Stirnimann Nein
Cyrill Zosso Ja
Davide Piras Nein
Jörg Ziemssen Nein
Kathrin Gut Ja
Matthias Erni Nein
Michèle Akermann Nein
Nuria Montero Ja
Pascal Meyer Ja
Patrik Koch Enthaltung
Peter Stofer Ja
Portmann Michael Ja
Rahel Schnyder Nein
Ruedi Kilchmann Nein
Ruedi Wechsler Enthaltung
Sarah Le Grand Nein
Tomas Kobi Ja
Urs Becker Nein
Urs Buholzer Nein
Viktor Bienz Nein
Vonesch Andreas Nein

Beschlusstext

1. Die Teilrevision der Gemeindeordnung zu erlassen

2. Das neue Reglement über die Einbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen in
der Stadt Kriens zu erlassen. Dieses Reglement tritt nur unter der Voraussetzung in
Kraft, dass die Teilrevision der Gemeindeordnung an der wegen dem obligatorischen
Referendum notwendigen Urnenabstimmung genehmigt wird.

3. Die Teilrevision der Geschäftsordnung des Einwohnerrates zu erlassen. Diese
Teilevision der Geschäftsordnung des Einwohnerrates tritt nur unter der
Voraussetzung in Kraft, dass die Teilrevision der Gemeindeordnung an der wegen
dem obligatorischen Referendum notwendigen Urnenabstimmung genehmigt wird.
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4. Folgende Änderungsantrage wurden genehmigt (Änderungen rot/kursiv markiert):

a. Beilage 1: Reglement EBK Art. 3 Abs. 2: Der Einwohnerrat wählt das Präsidium
und die frei wählbaren Mitglieder auf eine Amtsdauer von vier Jahren. Diese
Amtsdauer stimmt mit jener des Einwohnerrats überein. Das Präsidium wird der
wählerstärksten Fraktion zugeteilt, welche kein Präsidium der ständigen
einwohnerrätlichen Kommissionen gemäss Art. '15 der Geschäftsordnung des
Einwohnerrates stellt. Verzichtet die berechtigte Fraktion auf das Präsidium, so
schlägt die Geschäftsleitung dem Einwohnerrat Kandidierende für das Präsidium
vor.

Beilage 2: Sypnose Gemeindeordnung

b. 56 Abs. 1 (betrifft auch andere § in der Gemeindeordnung und den Erlassen der
Stadt Kriens):
Der Begriff «Einwohnerrat» wird geändert zu «Stadtparlament».

c. §32: Abs. 1: Der Einwohnerrat entscheidet abschliessend über folgende
ausgabenrechtliche Finanzgeschäfte:
1. Kauf von Grundstricken über Fr. 12.2 20.0 Mio.

§ 37, Abs. 2: Der Stadtrat entscheidet abschliessend über folgende
ausgabenrechtliche Finanzgeschäfte:
4. Kauf von Grundstücken bis Fr. 12.2 20.0 Mio.

5. Der Beschluss Nr. 1 unterliegt dem obligatorischen Referendum, der Beschluss Nr. 2
unterliegt dem fakultativen Referendum.

6. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Abstimmung über den Beschlusstext Bericht und Antrag Nr. 021/2025
Der Beschlusstext wird einstimmig mit 27:0 Stimmen angenommen.

Vor Sitzungsschluss wurde zu zwei Revisionsinhalten das konstruktive parlamentarische
Referendum ergriffen. Deshalb muss bei der Volksabstimmung zu folgenden zwei Revisionsinhal-
ten eine Variantenabstimmung durchgeführt werden:

 Finanzkompetenz des Stadtrates für freibestimmbares Ausgaben (§ 37 Abs. 2 lit. Ziffer 3):
- Variante Einwohnertrat: Fr. 2.0 Mio.
- Variante parl. Referendum: Fr. 1.0 Mio.

 Referendum bei Steuererhöhungen (§ 31 Abs. 1 lit. d):
- Variante Einwohnerrat: obligatorische Referendum nur bei Erhöhungen des Steuer-

fusses über 1.9 Einheiten
- Variante parl. Referendum: obligatorische Referendum bei allen Erhöhungen des Steuer-

fusses
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4. Bericht und Antrag: Gemeindeinitiative "Ein- und Umzonung / Überbauung Weinhal-
de», 2. Lesung Nr. 310/2024

Beschlusstext

4. Die Gemeindeordnung § 54 wird wie folgt geändert:

§ 54 Übergangsbestimmung Einzonung Bauland 
1Der Stadtrat und der Einwohnerrat verzichten darauf, in den nächsten 15 Jahren seit 
Inkrafttreten dieser Bestimmung, Anträge für Einzonungen von Bauland zu behandeln. 
2Ausgenommen davon sind
a. Einzonungen für die Schaffung von Flächen für öffentliche Nutzungen von Bund, 
Kanton oder Stadt;
b. Einzonungen der Parzellen Nrn. 371 (ohne Wald) und 3765 sowie zu deren Er-
schliessung Teile von Nr. 3766, 4223 und 5718.

5. Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum.

6. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. Eine Volksabstimmung gemäss Beschluss 
Ziffer 3 und 4 ist innerhalb von 6 Monaten anzusetzen

Abstimmung über den Beschlusstext Planungsbericht Nr. 039/2025
Der Beschlusstext wird einstimmig mit 17:9 Stimmen angenommen.

Alina Wiget Nein
Armin Lisibach Ja
Beda Lengwiler Ja
Beni Stocker Ja
Bettina Gomer-Beacco Nein
Bucher Sandro Ja
Claudia Kägi-Stirnimann Ja
Cyrill Zosso Nein
Davide Piras Ja
Jörg Ziemssen Ja
Kathrin Gut Nein
Matthias Erni Ja
Michèle Akermann NICHT ABGESTIMMT Zeile lö-

schen
Nuria Montero Nein
Pascal Meyer Nein
Patrik Koch Ja
Peter Stofer Nein
Portmann Michael Nein
Rahel Schnyder Ja
Ruedi Kilchmann Ja
Ruedi Wechsler Ja
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Sarah Le Grand Ja
Tomas Kobi Nein
Urs Becker Ja
Urs Buholzer Ja
Viktor Bienz Ja
Vonesch Andreas Ja

5. Bericht und Antrag Motion Amrhein: Reglement Mehrwertabgabe, 2. Lesung» Nr. 233/2024

Beschlusstext

1. Die Motion Amrhein Nr. 233/2024 «Reglement Mehrwertabgabe» wird erheblich erklärt und ab-
geschrieben.
2. Das «Reglement über den Mehrwertausgleich» wird wie es aus 2. Lesung durch
den Einwohnerrat hervorgegangen ist, beschlossen.

Abstimmung über den Beschlusstext Bericht und Antrag Nr. 233/2024
Der Beschlusstext wird mit 19:9 Stimmen angenommen.

Aus technischen Gründen kann das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder leider 
nicht angezeigt werden
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5a. Begründung dringliches Postulat Zosso: «Zentrum für Erdbeobachtung» - Kriens ist attraktive 
Standortgemeinde Nr. 046/2025

Der Stadtrat beantragt die Ablehnung des Postulats.

Abstimmung
Das Postulat wird mit 5:18 Stimmen und vier Enthaltungen nicht überwiesen.

Alina Wiget Ja
Armin Lisibach Nein
Beda Lengwiler Nein
Beni Stocker Nein
Bettina Gomer-Beacco Enthaltung
Bucher Sandro Nein
Claudia Kägi-Stirnimann Nein
Cyrill Zosso Ja
Davide Piras Nein
Jörg Ziemssen Nein
Kathrin Gut Enthaltung
Matthias Erni Nein
Michèle Akermann Nein
Nuria Montero Enthaltung
Pascal Meyer Enthaltung
Patrik Koch Nein
Peter Stofer Ja
Portmann Michael Ja
Rahel Schnyder Nein
Ruedi Kilchmann Nein
Ruedi Wechsler Nein
Sarah Le Grand Nein
Tomas Kobi Ja
Urs Becker Nein
Urs Buholzer Nein
Viktor Bienz Nein
Vonesch Andreas Nein
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6. Bericht Postulat Akermann: Einführung/Vereinheitlichung bezüglich Preissumme von 
Fr. 5'000.00 für den Krienser Sportpreis Nr. 273/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt. 

7. Bericht Postulat Lengwiler: «Kinderfreundliche Spielplätze dank klareren Regeln»
        Nr. 280/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt.

8. Bericht Postulat Tanner: Prüfung Steuersenkung für das Jahr 2026 Nr. 283/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt.

9. Bericht Postulat Zosso: «Kriens lässt sich nicht überrollen – Eröffnung Ränggloch nur mit 
Verkehrskonzept» Nr. 004/2025

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt

10. Beantwortung Interpellation Barmettler: Wird im Lebens- und Begegnungszentrum Grossfeld 
eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis geplant? Nr. 009/2025

Die Interpellation wurde beantwortet und das Traktandum ist somit erledigt.

11. Begründung Motion Tanner: Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur Stärkung der finan-
ziellen Nachhaltigkeit durch regelmässige Aufgaben- und Wirkungsprüfung Nr. 014/2025

Der Stadtrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Abstimmung
Das Postulat wird mit 18:9 Stimmen überwiesen.

Aus technischen Gründen kann das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder 
leider nicht angezeigt werden 



Stadt Kriens Einwohnerrat Stadtplatz 1
CH-6010 Kriens
Kriens.ch

Seite 15

12. Begründung Postulat Wechsler: Sichere Trottoirs in Kriens, schnelle und schwere Motorfahr-
räder gehören auf die Strasse Nr. 018/2025

Der Stadtrat beantragt die Überweisung des Postulats.

Das Postulat wird ohne Opposition überwiesen.

13. Bericht Postulat Klein: E-Counting Abstimmungen Nr. 268/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt

14. Bericht Postulat Barmettler: Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen zu 
Hause auch in der Stadt Kriens Nr. 290/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt

15. Bericht Postulat Bucher: Bücher statt Handy und Smartwatch an Krienser Schulen
Nr. 291/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt.

16. Bericht Postulat Bucher: Kinderbaustelle für Kriens Nr. 292/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt.

17. Bericht Postulat Gomer: Einführung von Wahl- und Abstimmungsstatistiken auf Quartierebe-
ne Nr. 296/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt.

18. Bericht Postulat Stocker: Zielführende Integration von verhaltensauffälligen Schülerinnen 
und Schülern in den Stammklassen (Oberstufe) Nr. 300/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt.

19. Bericht Postulat Erni: «Überprüfung der Saalmieten zur Förderung von Krienser Vereinen»
Nr. 304/2024

Das Postulat wird abgeschrieben und das Traktandum ist somit erledigt.
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20. Bericht Postulat Piras: Künstliche Intelligenz (KI) als Chance in der öffentlichen Verwaltung
Nr. 309/2024

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

21. Interpellation Gomer: Einsatz von Recyclingbeton für klimaneutrale Bauvorhaben in Kriens
Nr. 007/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

22. Interpellation Lengwiler: Mit optimierten Prozessen zu realitätsnahen und mehrheitsfähigen 
Budgets Nr. 008/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

23. Begründung Postulat Lengwiler: Erste-Hilfe-Kurse in der Krienser Volksschule - Verantwor-
tungsvoll handeln Nr. 024/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

24. Begründung Postulat Lengwiler: Attraktive Öffnungszeiten rund um den Bahnhof Mattenhof 
Nr. 026/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

25. Begründung Postulat Bucher: Waldkindergarten für Kriens Nr. 031/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

26.     Bericht Postulat Lisibach: Verbesserung der Weg-Weisung für Touristen in Kriens
Nr. 288/2024

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

27. Bericht Postulat Bucher: Grüne Welle für die Krienser Fussgänger Nr. 002/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

28. Beantwortung Interpellation Portmann: Kriens braucht eine langfristige Finanzplanung!
          Nr. 012/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.
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29. Beantwortung Interpellation Schnyder: Wagenburg - wird hier eine illegale Besetzung nach-
träglich legitimiert? Nr. 015/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

30. Beantwortung Intpellation Le Grand: Grenzüberschreitendes Verhalten und zunehmende 
Gewalt an Krienser Sekundarschulen Nr. 017/202

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

31. Beantwortung Interpellation Stocker: Billettsteuer-Einnahmen und Verwendung im Jahr 2024
Nr. 023/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

32. Beantwortung Interpellation Koch: Renggloch - Der Weg ist gesperrt! Nr. 027/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

33.     Begründung Postulat Kaufmann: Verstärkte interkommunale Zusammenarbeit in der Jugend-
arbeit im öffentlichen Raum Nr. 033/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

34. Begründung Postulat Lengwiler: Ermöglichung von e-nextbike in Kriens - attraktive Er-
schliessung vom Obernau und Sonnenberg Nr. 034/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

35. Begründung Postulat Kobi: «Kriens wird Grünstadt»  Nr. 035/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.

36. Beantwortung Interpellation Lisibach: Vandalismus an Krienser Schulhäusern und öffentli-
chen Anlagen Nr. 040/2025

Das Traktandum wurde aus Zeitgründen abtraktandiert.
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Schluss

Die Sitzung schliesst um 18:07 Uhr. 

Genehmigung im Namen des Einwohnerrates

Die Einwohnerratspräsidentin Zita Bucher

Der Stadtschreiber Martin Mengis

Der Protokollführer Sarujan Nanthakumar


